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1. (1)Dem Publikumsrat obliegt

1. 1.die Erstattung von Empfehlungen hinsichtlich der Programmgestaltung und von Vorschlägen für den

technischen Ausbau;

2. 2.die Bestellung von neun Mitgliedern des Stiftungsrates;

3. 3.die Anrufung der Regulierungsbehörde;

4. 4.die Genehmigung von Beschlüssen des Stiftungsrates, mit denen die Höhe des ORF-Beitrags festgelegt

wird;

5. 5.die Erstattung von Vorschlägen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages in den in diesem Gesetz

vorgesehenen Fällen, und Stellungnahme zur Anrechnung von Programmanteilen für Volksgruppen. Dazu

können vom Publikumsrat Vertreter der Volksgruppenbeiräte angehört werden;

6. 6.die Erstattung von Empfehlungen an den Stiftungsrat hinsichtlich der Jahressendeschemen und

Jahresangebotsschemen;

7. 7.die Erstattung von begründeten Empfehlungen zum Qualitätssicherungssystem.

8. 8.die Erstattung von Empfehlungen zum Angebot von Sendungen für gehörlose und gehörbehinderte

Menschen.

2. (1a)Bei der Bestellung der neun Mitglieder des Stiftungsrates ist – unbeschadet der Anforderungen nach § 20

Abs. 1a – darauf zu achten, dass die einzelnen ausgewählten Personen aufgrund ihrer bisherigen beruflichen

Tätigkeit so weit wie möglich unterschiedliche Erfahrungen für ihre Funktion als Stiftungsrat im Sinne einer

ausgewogenen Zusammensetzung des zu beschickenden Kollegialorgans einbringen können. Der Publikumsrat

hat seine Entscheidung zugunsten bestimmter Personen zu begründen und in geeigneter Weise öffentlich

bekannt zu machen.

3. (2)Der Publikumsrat ist zur Erfüllung der im Abs. 1 genannten Aufgaben befugt, den Generaldirektor, die

Direktoren und die Landesdirektoren über alle von ihnen zu besorgenden Aufgaben des Österreichischen

Rundfunks zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Die Befragten haben die an sie

gerichteten Anfragen längstens innerhalb von zwei Monaten schriftlich oder auf Verlangen auch mündlich zu

beantworten. Eine Antwort darf nur soweit verweigert werden, als überwiegende Interessen des Österreichischen

Rundfunks oder das öffentliche Interesse es erfordern.

4. (3)Hat der Publikumsrat Empfehlungen hinsichtlich der Programmgestaltung erstattet, so hat der Generaldirektor

innerhalb einer angemessenen, drei Monate nicht überschreitenden Frist dem Publikumsrat zu berichten, ob und

in welcher Form der Empfehlung entsprochen worden ist oder aus welchen Gründen der Empfehlung nicht

gefolgt wird.

5. (4)An den Sitzungen des Publikumsrates hat der Generaldirektor oder ein von ihm bestellter Vertreter mit

beratender Stimme teilzunehmen. Der Publikumsrat ist befugt, auf Grund eines an den Generaldirektor

gerichteten Ersuchens die Anwesenheit eines Direktors oder eines Landesdirektors zu verlangen. Die Mitglieder

des Stiftungsrates sind berechtigt, an den Sitzungen des Publikumsrates mit beratender Stimme teilzunehmen.

6. (5)Der Publikumsrat kann – zusätzlich zu der vom Österreichischen Rundfunk selbst durchgeführten

Meinungsbefragung – verlangen, dass der Österreichische Rundfunk einmal im Jahr eine repräsentative

Teilnehmerbefragung zu vom Publikumsrat festzulegenden Themenbereichen durchführen lässt. Die Ergebnisse

aller Meinungsbefragungen des Österreichischen Rundfunks sind dem Publikumsrat zur Kenntnis zu bringen.
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